
Badische Landesbibliothek Karlsruhe

Digitale Sammlung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe

Karlsruhe
Geschichte der Stadt und ihrer Verwaltung

1715 - 1830

Weech, Friedrich

Karlsruhe, 1895

Gesundheitspolizei

urn:nbn:de:bsz:31-17279

https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:31-17279


— 460 —

Die erſte Verſammlung der Mitglieder dieſer Geſellſchaft fand am

12 . Auguſt 1825 ſtatt und wählte den Miniſterialſekretär Lepique
zum Vorſtand . Der Ausſchuß beſtand aus ſogenannten Balleibeamten

und Bürgern .

Das Geſinde .

Im Januar 1812 wurde das Geſinderegiſter revidiert und an —

geordnet , daß alle Dienſtboten , welche am Weihnachtsziel ihren Dienſt
nicht gewechſelt hatten oder neu eingetreten waren , auf der Polizei
zu erſcheinen haben , um ſich durch Meldeſcheine , Atteſte und Päſſe
zu legitimieren . Wer keine ſolchen Papiere beſaß und ſie nicht binnen

6 Wochen beibrachte , wurde am nächſten Ziel ( Oſtern ) ausgewieſen .
Im Juni des gleichen Jahres wurde den Dienſtherrſchaften auferlegt ,
wenn ſie Dienſtboten zwiſchen zwei Zielen entließen , am gleichen
Tage Anzeige zu erſtatten bei Strafe von 3 Reichsthalern . Im

April 1815 wurde von der Polizeidirektion verfügt , daß auf Be⸗

gehren einer Dienſtherrſchaft deren ungehorſame oder widerſpänſtige
Dienſtboten ſogleich und ohne weitere Verhandlungen abgeholt und

auf 24 Stunden , nach Befinden auch auf längere Zeit eingeſperrt
werden ſollen . Bei dem Erſuchen hatte die Dienſtherrſchaft für
Turmgebühr und Atzungskoſten jedesmal 28 Kreuzer zu entrichten .
Während der Arreſtzeit mußte der eingeſperrte Dienſtbote zum Vorteil

der Dienſtherrſchaft ſtricken , nähen oder ſpinnen , wozu dieſe das

Material zu ſtellen hatte .
Das Dienſtboteninſtitut , deſſen Zweck die unentgeltliche

Verpflegung der Dienſtboten im Hoſpital war , arbeitete — wie eine

Veröffentlichung vom Jahre 1813 beſagte — mit einem Deſficit ,
woran die geſtiegenen Preiſe der Arzeneien und die erhöhten Ver —

pflegungsbeiträge die Schuld trugen . Das Abonnement der Dienſt —
herrſchaften wurde daher 1813 von 1 fl. auf 1 fl. 20 kr . und ein

Jahr ſpäter auf 2 fl. 40 kr . für jeden Dienſtboten erhöht ; ſpäter
wurde es wieder auf 2 fl. herabgeſetzt . Im Jahre 1822 betrug die

Zahl der eingezeichneten Dienſtboten 988 , 1826 : 1360 , 1829

aber 1596 .

Geſundheitspolizei .
Von jeher ließen es ſich die Karlsruher Behörden angelegen

ſein, nicht nur für einen guten Geſundheitszuſtand der Reſidenzſtadt
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nach Kräften zu ſorgen , ſondern auch darüber zu wachen , daß der

wohlbegründete gute Ruf derſelben in dieſer Hinſicht nicht angetaſtet
werde . Als ſich im Jahre 1825 das Gerücht verbreitete , „ es herrſche
ſeit einiger Zeit in der Reſidenzſtadt , welche ſich bisher wegen ihrer
Salubrität auszeichnete und in welcher ſeit undenklichen Zeiten keine

anſteckende Seuche beobachtet wurde , eine ſehr bösartige , contagiöſe
Krankheit “, die ſchon viele Opfer gefordert habe , trat die Sanitäts⸗

kommiſſion in einer Bekanntmachung vom 12 . Oktober dieſem Gerede

ſehr energiſch entgegen , indem ſie feſtſtellte , daß zwar durch die un —

gewöhnlich große und lang anhaltende Hitze im Sommer dieſes Jahres
und die ſchnell darauf erfolgte Abkühlung der Atmoſphäre akute Er —

krankungen ( Diarrhöen , Erbrechen , gaſtriſche und Wechſel - auch

gallicht - nervöſe Fieber ) , doch ohne anſteckenden Charakter aufgetreten
und an ſolchen vom 15 . Auguſt bis 12 . Oktober in der Stadt und

dem Bürger - und Militärſpital 374 Perſonen erkrankt , 260 geneſen ,
36 geſtorben ſeien , während ſich noch 78 in ärztlicher Behandlung
und Rekonvaleszenz befänden und daß , nachdem die ſo lange herr —

ſchenden Süd - und Weſtwinde einem trockenen Oſtwinde wichen, keine

neuen Erkrankungen mehr aufgetreten ſeien.
Auf dem Gebiete der Geſundheitspolizei ſind u. a. Verfügungen

des Polizeiamtes zur Verhinderung weiterer Verbreitung des Scharlach —
fiebers aus dem Jahre 1816 zu erwähnen . Die Eltern wurden über

die Maßregeln , welche deßhalb zu ergreifen waren , belehrt und zu
deren Anwendung verpflichtet ſowie zur Erſtattung einer Anzeige bei

Ausbruch der Krankheit angehalten ; geſunden Kindern aus Familien ,
in denen Scharlachfälle vorkamen , oder die mit ſolchen im gleichen
Stockwerk wohnten , wurde der Schulbeſuch unterſagt .

Als ſich herausſtellte , daß die Frequenz der Lungenſchwindſucht
in Karlsruhe auf eine beunruhigende Weiſe zugenommen habe, erließ
die Polizeidirektion am 30 . Dezember 1819 eine eingehende Beleh —
rung über die Vorſichtsmaßregeln , welche zur Beſchränkung einer

weiteren Ausbreitung dieſer Krankheit zu beobachten ſeien. Auch
gegen Einſchleppung der in der Schweiz und im Elſaß aufgetretenen
und ſchon in einige Orte des Großherzogtums übergegangenen natür⸗

lichen Blattern und einer Abart derſelben , der ſogenannten Varioliden ,
wurden von Polizeidirektion und Stadtphyſikat am 1. Februar 1816

Maßnahmen , insbeſoudere die unverweilte Vaccination aller noch
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nicht geimpften Kinder angeordnet , und als im März 1827 die

natürlichen Blattern in Karlsruhe dennoch ausbrachen , wurde die

ö ſchleunigſte Impfung der Kinder abermals befohlen und für jedes

Haus , in dem die Krankheit ſich zeige, Hausſperre angedroht , auch

die unentgeltliche Impfung der Kinder und Angehörigen der un⸗

bemittelten Klaſſe der Einwohner im Bürgerſpital auf jeden Montag

nachmittag feſtgeſetzt .
Von anderen ſanitären Anordnungen ſeien hier beiſpielsweiſe

noch aufgeführt die zur Teuerungszeit im Juli 1816 ergangene War⸗

nung vor dem Genuß unreifer Kartoffeln , mit welchen eine ausführ⸗

liche Belehrung ſowohl über die Nachteile des Genuſſes als die

Kennzeichen des Nichtreifſeins derſelben verbunden war , ſowie eine

1
Warnung vor dem Genuß verdorbener geräucherter Würſte , die im

0 Januar 1830 veröffentlicht wurde und ſich auch auf eine Belehrung

über die Bereitung von Würſten erſtreckte , hinſichtlich welcher man

namentlich auf die Gefahr der Verwechslung des ſchwarzen Pfeffers

5 oder des Modegewürzes ( Piments ) mit ſogenannten Kokelskörnern

5 hinwies .

Auch die Kurpfuſcherei machte ſchon damals der Stadtbehörde

zu ſchaffen . So wurde — um nur ein Beiſpiel aufzuführen — eine

von der Witwe Dengler , des wiederholten Verbotes ungeachtet , vo⸗

genommene und unglücklich ausgefallene medieciniſche Kur an einer

Karlsruher Einwohnerin , deren ſchädliche Folgen nur durch die Hilfe

eines geordneten Arztes abgewendet werden konnten , durch 14tägige

Eintürmung der Witwe geahndet und die Strafe am 5. Mai 1817 ,

zur Warnung vor dem Gebrauch der medieiniſchen Pfuſcher und zur

Abſchreckung der Schuldigen von Fortſetzung ihrer Pfuſchereien , im

0 *5 Intelligenz - und Wochenblatt zur öffentlichen Kenntnis gebracht .

—————.

Leichen - und Legräbnisordnungen .

In einer gewiſſen Beziehung zur Gefundheitspolizei ſtanden die

4 Anordnungen , welche getroffen wurden , um das Verhalten bei Sterb⸗

6 fällen zu regeln und die Intereſſen der Geſamtheit bei allen mit der

Beſtattung der Toten zuſammenhängenden Vorgängen wahrzunehmen .

Dazu gehörten auch Beſtimmungen , welche ſich einerſeits auf die beim

Tode Angehöriger der Familie wichtigen vermögensrechtlichen Ver⸗

hältniſſe bezogen , anderſeits dafür Sorge trugen , daß nicht bei Be⸗
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